
Viertelfährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
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Poſt Anſtalten überall nur
22 Sgr.
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Gewandhaus No. 4. Jn Magde-
burg in der Creutzſchen Buch

bandlung Breiteweg No. 156,

Zeitung
und Land.

Denutſchland.
Berlin, d. 16. März. Se. Majeſtät der König haben

dem Oberſten von Stegmansky, Mitglied der Direktion
der allgemeinen Kriegsſchule und der General OrdensKommiſs-
ſien, den Rothen Adler O. den dritter Klaſſe mit der Schleife zu
verleihen geruhet.e er e goheit der Prinz Albrecht iſt nach Schwedt

und Jhre Durchlaucht die Frau Fürſtin von Liegnitz nach
Dresden von hier abgereiſt.

Se. Hoheit der Prinz Emil von Heſſen und bei
Rhein iſt von Darmſtadt hier eingetroffen.

Der General Major, General Adjutant und Jnſpecteur
der Jager und Schutzen, von Neumann, iſt von Kaſſel, Se.
Durchlaucht der General Major und Kommandeur der Sten
LandwehrBrigade, Fürſt Wilhelm Radziwill, von Poſen,
und Se. Durchlaucht der Furſt Emil zu Sayn Wittgen-
ſtein-Berleburg, von Darmſtadt hier angekommen.

Se Erlaucht der Graf Alfred zu StolbergStol
derg, iſt von hier nach Halle abgerelſt.

Berichtigung.
Jn einigen Exemplaren der geſtrigen Nummer iſt in

der Lotterie Liſte zu leſen bei den 200 Rthlr.- Gewinnen ſtatt
28,968 28,978, bei den 100 Rthlr. Gew. ſtatt 5756
57653, und ſtatt 88,937 88,973.

om Rhein, d. 12. März. Die Verhandkungen in Bezug den Zofal in der Sache des Biebricher Hafens ſollen,

wie verlautet, bei der Rheinſchifffahrtskommiſſion in Mainz ge
fuhrt werden. Es heißt, daß die naſſauiſche Regierung dieſe
Angelegenheit den unmittelbaren Verhandlungen des Bundesta
ges unterbreiten wollte, daß aber die Rheinſchifffahrtskommiſſion
als die kompetente Behörde erkannt worden ſei. Es iſt gleich
gultig, welcher dieſer Behörden die Sache zur Entſcheidung vor
gelegt wird; denn in keinem Fall kann dieſe That dafuür burgt
die deutſche Bundesverfaſſung! ohne Folgen und Ahndung
dleiden. Was ſollte auch ohne kräftiges Einſchreiten der Oberen

in ſolchen Fallen aus Deutſchland werden, das ohnehin in ſo
viele Theile geſpalten iſt? Ein ehemaliges deutſches Reich in
all' ſeiner Zerriſſenheit, in ſeinen faſt rechtloſen Zuſtänden eine
leichte Beute des mächtigen Nachbarn. Man denke ſich nach
dieſer begangenen That die Erbitterung der Naſſauer und nun
dieſe mit den Heſſen eines Tages in einem Heere, dem Feinde
gegenuber; man denke ſich die boshafte Freude der Ausländer
bei dem Zwiſte zweier Bruderſtämme eines Volkes, die längſt
auf dergleichen im Großen und Kleinen ſehnſüchtig harren. Bliebe
dieſer Vorfall ohne ſtrenge Ruge, ſo wäre ohne Widerſpruch
Deutſchland das ſchwächſte und unglucklichſte Land in dem geſitte-
ten Europa, denn die Abdammung des Rheins weiſet auf Selbſt-
hulfe, auf das Fauſtrecht hin. (Magdeb. Zeit.)

Frankfurt a. M., d. 12. März. Die durch die Sper-
rung des Hafens von Biebrich hervorgerufenen diplomatiſchen
Verhandlungen wurden in dieſer Woche noch mit beſondree Leb-
haftigkeit betrieben und der Bundes Präſidial Geſandte, Herr
Graf von Munch-Bellinghauſen, legte anfangs derſelben
ſowohl an dem Herzogl. Naſſauiſchen als an dem Großherzogl.
Heſſiſchen Hofe Beſuche ab. Dieſe Verhandlungen haben indeſ-
ſen das befriedigende Reſultat gehabt, daß die zur Sperrung des
Biebricher Hafens in dem Rhein verſenkten Steine alsbald wie-
der daraus entfernt werden ſollen. Bereits geſtern wurde mit
dieſer Arbeit begonnen worden ſein denn es waren ſchon die
Vorbereitungen getroffen allein das plotzliche Steigen des
Rheins hinderte es; doch ſoll das Waſſer bereits wieder im Fall
len begriffen ſein. Der Main ſteht auch ſehr hoch, da durch die
waärmere Witterung der Schnee in den Gebirgen ſchmilzt.

Darmſtadt, d. 11. März. Die Großherz. Heſſ. Zeitung
bringt Folgendes Die offentlichen Blätter haben ſich bisher leb-
haft mit einem Waſſerbau beſchaftigt, welcher auf Anordnung
der großherzogl. heſſ. Regierung am 1. d. M. an der Petersau
zwiſchen Mainz und Biebrich begonnen worden iſt. Wenn wir
bis heute, trotz aller Gehäſſigkeiten und Verdrehungen, welche
die meiſten dieſer Artikel ſich ſchuldig machten, geſchwiegen ha
ben ſo geſchah es, weil wir den Erklärungen, welche die groß
herzogliche Regierung über dieſen Gegenſtand insbeſondere der
herzoglich naſſauiſchen Regierung zu geben hatte, nicht vorgrei-
fen durften. Da dieſer Grund wegfallt, zogern wir nunmehr
nicht länger unſeren Leſern aus ſicherer Quelle einen kurzen Be
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richt über dieſe Angelegenheit zu erſtatten. Vor Allem muſſen
wir aber die abgeſchmackteſte der ſich kund gegebenen Meinungen
zuruckweiſen, als habe die großherzogliche Regierung durch den
unternommenen Bau eine Operation gegen den Freihafen zu
Biebrich beabſichtigt. Wer weiß, daß die Uebereinkunft über
die Rheinſchifffahrt vom 31. Marz 1831 Biebrich als einen Frei
hafen auffuührt kann unmöglich glauben, daß die großherzog-
liche Regierung, welche jene Uebereinkunft mit abgeſchloſſen hat,
je hätte daran denken können, ihrerſeits ein zur völligen Sper-
rung des Biebricher Hafens beſtimmtes Werk in Ausſicht zu neh
men. Das Sachverhaältyiß iſt vielmehr Folgendes: Die herz.
naſſauiſche Regierung hat in den letzten Jahren beträchtliche Ar
beiten bei Biebrich ausfuhren laſſen, um die Ein und Abfahrt
in den dortigen Hafen zwiſchen der großh. Petersaue und dem
herzogl. naſſauiſchen ſogenannten Biebricher Wörth hindurch fur
größere Schiffe möglich zu machen. Zu dieſen Arbeiten gehoörte
die Anlage einer ſogenannten Fangbuhne von dem Biebricher
Worth aus nach der Petersau herauf, welches Waſſer aus ſei
ner bisherigen Bahn zwiſchen benanntem Worth, der Peters-
und der großh. heſſiſchen Jngelheimer-Au ab und in den Strom-

arm zwiſchen dem Woörth und dem naſſauiſchen feſten Ufer hin
überleiten ſollte. Die großh. heſſiſche Regierung hat dieſem Be-
ginnen ruhig zugeſehen, ſo lange es dem heſſiſchen Stromgebiet
das fur die Schifffahrt nörthige Waſſer beließ. Sie that dieſes
aus Achtung fur die Hoheitsrechte S. D. des Herzogs von Naſ-
ſau. Unterdeſſen erhoben ſich von Seiten des Handels und
des Schifferſtandes, und zwar nicht blos des heſſiſchen, mehr
fache Klagen über Verſandungen der gewoöhnlichen, ſeit unvor-
denklichen Zeiten beſtehenden Fahrbahnen, ſowohl in dem Arm
am linken Ufer als auch in demjenigen zwiſchen der Petersau,
der naſſauiſchen Fangbuhne und dem Biebricher Worth einer-
und der Jngelheimer Au andererſeits, ſowie es unſern Leſern
allen bekannt iſt, daß im vorigen Jahre ſogar eine Adreſſe der
Stände des Großherzogthums an des Großherzogs kön. Hoh.
erfolgte, worin gebeten wurde, gegen die Ablenkung des Stroms
durch die Arbeiten bei Biebrich die nöthigen Maßregeln zu ergrei
fen. Durch alles dieſes veranlaßt, ließ die großherz. heſſ. Re
gierung eine genaue, wiederholte Prufung des Standes der Sa-
che von den bewährteſten Technikern vornehmen, woraus ſich
daun ergab, daß 1) in Folge der naſſauiſchen Fangbuhne ſich
wirklich in den oben angegebenen, der linken Rheinſeite zunächſt
gelegenen Stromarmen fur die Schiff und Floßfahrt nachthei
lige Verſandungen eingeſtellt hatten und daß deren raſche Zu-
nahme mit Gewißheit zu befürchten ſtand; daß 2) in Folge der
Anlage der naſſauiſchen Fangbuhne die großh. heſſ. Petersau an
ihrer unteren Spitze bedeutenden Abbruch erlitten hatte und ei-
nem ſtets größeren Abbruch ausgeſetzt war; daß endlich 3) die
im Ganzen 150 200 Klafter lange, mehrerwähnte naſſauiſche
Fangbuhne 70 80 Klafter lang an der Seite der Petersau
herauflaufe und daß dieſe 70 80 Klafter erreichende Aus-
dehnung der naſſauiſchen Buhne nach demjenigen, was dar-
über in den Archiven zu Mainz vorgefunden worden, nur
als auf großherzogl. heſſ. Gebiete vorgenommen betrachtet
werden kann.

Nach dieſem Befund der Sache glaubte die großherzogl. heſ
ſiſche Regierung die ſich heèrausgeſtellte Grenzfrage zwar einer
demnächſtigen beſonderen Verhandlung mit der herzoglich naſſaui-
ſchen Regierung vorbehalten zu können, was aber den Abbruch
an der Petersau und noch mehr die Verſandungen in den beiden
linken Stromarmen betraf, in ihren eigenen und in den Jnter-
eſſen der Stadt Mainz, ſo wie in denen der allgemeinen Rhein
ſchifffahrt, eben ſo berechtigt als verpflichtet zu ſein, ſofort durch
die geeignetſte Maßregel den ſich ergebenen und weiter drohenden
Uebeln abzuhelfen. Es zeigte ſich, nach der vorgenommenen Un-
terſuchung der hieſigen Techniker, daß dieſes auf eine zweckge-

mäße, wirkſame Weiſe keineswegs an einem andern Punkte des
dieſſeitigen Stromgebietes, als unmittelbar vor der naſſauiſchen
Fangbuhne, auf unbeſtrittenem großherzogl. heſſiſchem Gebiete
geſchehen konnte und es wurden daher alsbald die nöthigen An
ordnungen getroffen, um daſelbſt eine Schutzbuhne zu errichten.
Es iſt alſo von einem bloßen Schutzwerke die Rede, dergleichen
auf jedem deutſchen Strome, der mehrere Gebiete beſpuült, von
jeher ſehr viele aufgefuhrt wurden obendrein von einem Werke,
das nur die interimiſtiſche Beſtimmung hatte, ſo lange zu beſte-
hen, als die Urſache, welche es hervorrief, die naſſauiſche Fang-
buhne nemlich, und es wurde daſſelbe nie Gegenſtand einer
Beſprechung in Zeitungen geworden ſein, hätte es an einer anderen
Stelle des Stromes ausgefuhrt werden kounnen. Nur der Umſtand,
daß die erſte Steinanſchuttung keinen hinreichenden Raum zwiſchen
der naſſauiſchen Fangbuhne und dem neuen Werk übrig ließ, um
eine Einfuhr der Dampfſchiffe in dieſen Stromarm zu geſtatten,
hat Aufſehen erregt. Ein arges Mißverſtändniß beſteht aber
darin, daß Viele glaubten, heſſiſcher Seits gehe die Abſicht
dahin, jene Steinanſchuttung in ihrer dermaligen Geſtalt zu
belaſſen. Dies iſt nicht der Fall, ſondern die Wahrheit vielinehr
die, daß man zwar zuvoörderſt die, zur Erbauung der erwähnten
Schutzbuhne erforderlichen Steine anfuhr und ohne Ordnung
auswarf, ſo daß dieſe Steinmaſſe, ſelbſt bei dem gegenwärtigen
hohen Waſſerſtande, noch aus dem Waſſer hervorragt, dabei
aber ſofort die Abſicht erklärte, ſchon am folgenden Tage mit dem
eigentlichen Baue, d. h. dem Verlegen der Steine in die Breite,
zu beginnen, und dieſe Arbeit mit dem Fallen des Rheins ſo
lange fortzuſetzen, bis die Schutzbuhne zu dem, ihr beſtimmten
und zwar noch niedrigeren, Maaße, als dem der naſſauiſchen
Fangbuhne, herabgebracht ſein wurde. Man ward indeſſen an
der Ausfuhrung dieſer Abſicht durch Einſprache von einer dritten
Seite her, verhindert. Kein Sachkenner wird die Richtigkeit
des eben Geſagten bezweifeln, wenn er bedenkt, daß jene auf-
gehäufte Steinmaſſe, wie ſie dermalen daliegt, im Falle eines
Eisgangs, große Gefahr fur die Umgegend bringen wurde, eine
Gefahr, die der groß herzoglichen Rezierung zum Verwurf ge
macht werden könnte; weswegen denn auch die heſſ. Techniker
das ganze Unternehmen bis zu der Jahreszeit verſchoben hatten,
wo kein Eisgang mehr zu beſorgen iſt und der Waſſerſtand ge-
woöhnlich ſchnell zu fallen pflegt. Aber ſelbſt die Nebenſachen,
die Art der Ausführung des Werks nemlich, iſt in verſchiedenen
Blättern auf das gehaſſigſte dargeſtellt und zum Gegenſtand des
Tadels gemacht worden. Die Schnelligkeit der Ausfuhrung,
das Beginnen derſelben bei nachtlicher Weile (vollendet ward die
Arbeit am Nachmittag) und die Hinſendung einiger Gensd'ar-
men werden als eben ſo viele mißfällige Erſcheinungen gerugt.
Jene Schnelligkeit ſpricht indeſſen nur fur die Sachkenntniß der
ausfuhrenden Beamten. Es galt, dem Laufe des Waſſers ein
Hinderniß in der Quere entgegen zu ſetzen. Dies kann nur in
der Weiſe bewirkt werden, daß man, gleichſam in einem Mo-
mente, eine ſolche Maſſe von Steinen aufhaäuft, daß der Strom
daran abprallt. Ein ſucceſſives Bauen, in die Quere des Stroms
iſt ein lächerliches Beginnen, weil ein ſo mächtiger Fluß, wie
der Rhein iſt, während des Bauens, das Werk großtentheils
zerſtoüren und die Trummer vor ſich hinwälzen wurde. Wenag
alſo ſchon die erforderliche Eile es räthlich machte, das Werk in
der Nacht zu beginnen, ſo beruht dies noch auf einem anderen,
ſehr entſcheidenden Grunde. Um eine Anzahl von 80 (nicht 1760,
wie ein Blatt angiebt) ſchwer beladenen, alſo langſam vorſchrei
tenden Schiffen, durch die Brucke von Mainz durchzulaſſen,
mußte dieſe mehrere Stunden lang offen bleiben. Dies iſt etwas,
das man ſich bei dem ſtarken dort ſtattfindenden Verkehr am Tage
niemals hatte erlauben durfen. Man ließ daher die geringere
Zahl der Schiffe Abends ſpät, die größere mit dem fruheſten
Morgen durchzichen. Endlich befanden ſich bei der Ausführung
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des Werks einige wenige Beamten unter mehr als 200 Schiffern
und Arbeitern, die ihrer Disciplinargewalt nicht unterworfen,

ihnen ſogar zum Theil ganz unbekannt waren, die ſich aber doch
bei der Arbeit zu dirigiren und in Ordnung zu erhalten hatten;

daß ſie hierzu eines polizeilichen Schutzes und einer Unterſtützung
bedurften, leuchtet wohl jedem ein. Man gab ihnen alſo zu die-
ſem Zwecke einen Offizier und 6 Gensd'armen. Dafur wird der
großh. Regierung die Abſicht angedichtet, daß jenes Unternehmen
mit Militärgewalt habe durchgeſetzt werden ſollen. Die Re-
gierung durfte, bei einem Baue, den ſie auf ihrem eigenen Ge
biete auffuhrte, kein Hinderniß durch äußere Gewalt be-
furchten, ſo wenig als ſie es in der That gefunden hat. Aber
hätte ſie eine ſolche außere Gewalt wirklich befurchtet, ſo wurde

dies fur ſie nur ein Motiv abgegeben haben, jene Gensd'armen
ganz wegzulaſſen, um ſie nicht zu kompromittiren, denn ihre
Unterſtützung wurde ja, weil ſich in der ganzen Gegend weit und
breit keine heſſiſche Truppen, wohl aber in dem nahen Biebrich
und Wiesbaden Beſatzungen finden, ganz unmoglich geweſen
ſein. Dies iſt wohl klar. Jene Beſchuldigung wird aber zu ei-
ner wahrhaft frevelhaften, wenn man bedenkt, daß die Grund-
geſetze des Bundes, und Ruckſichten, die eben ſo machtig als
Geſetze wirken, jede deutſche Regierung abhalten, Militärge-
walt gegen eine andere anzuwenden. Dieſe Darlegung der Ver-
hältniſſe und Vorgänge wird wohl dazu dienen, die Anſichten
uüber dieſelben zu modificiren, welche verſchiedene Zeitungsartikel
dem Publikum zu geben geſtrebt haben, und wir duürfen hoffen,

daß diejenigen Blatter, von welchen der Gegenſtand beſprochen
worden iſt, auch unſerer Darlegung einen Platz in ihren Spalten
einräumen werden. Diejenigen aber welche glauben, daß mit
dieſem Vorgange eine Kette von Feindſeligkeiten und Reibungen
wiſchen beiden Regierungen begonnen habe, duürften ſehr imren ſein. Die Streitfragen werden ruhig verhandelt wer-

den. Zum Beweiſe hierfur und zugleich zur großen Ehre der
herzogl. naſſauiſchen Regierung wollen wir nur noch erwähnen,

daß, als gleich nachdem jene Steinaufſchuttung ſtattgefunden
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hatte, einige Schiffer ſich dieſelben zu Nutz machten, um Steine
zu entwenden und ſich zuzueignen, die naſſauiſche Regierung, ſo
bald ſie Kenntniß davon erhielt, eine Unterſuchung anordnete und
dieſen Spoliationen Einhalt that mit andern Worten, daß
ſie das ihr mißfaällige Werk unter ihren Schutz nahm.
Dieſe Thatſache ſpricht uber die Grundſaätze, von welchen Re
ſrengen ausgehen, lauter, als alles, was ſich weiter ſagen
ließe.

Hannover, d. 9. März. Die Provinzial Stande des
Fürſtenthums Osnabruck (d. h. die Kurie der Städte und der
freien Grundbeſitzer dieſer Landſchaft) haben an Se. Maj. den
König eine Petition gerichtet, welcher nach altem Brauche die
Deſiderien und Beſchwerden beigefugt ſind. Am 5*5. d. M.
traf hier der Königlich Preußiſche Obriſt von Radowitz ein
und hatte Tags darauf eine Audienz bei Sr. Maj. dem Koönig.
Obgleich einem Gerucht nach derſelbe der Ueberbringer von fried-
lich lautenden Nachrichten geweſen ſein ſoll, ſo haben die Rü
ſtungen hier dennoch ihren Fortgang. Die Berufung der
Stande Verſammlung verzoögert ſich noch immer; doch ſcheint
es unzweifelhaft, daß die Eröffnung derſelben noch vor Anfang
Mai ſtattfinden werde; einem Geruchte nach ſtande die Verzoge-
rung der Einberufung mit den Verhandlungen und Proteſten des
osnabruckſchen Provinzial Landtages in einiger Verbindung.
Wie man hoört, hatte vor einigen Tagen eine Deputation der
Stadt Harburg in Angelegenheiten der Eiſenbahn eine Audienz
bei Sr. Maj. dem Könige und ſoll dieſelbe äußerſt gnädige Zu
ſicherungen erhalten haben.

Vermiſchte s.
Magdeburg c. Leipziger Eiſenbahn.

Perſonen-Frequenz.
Bis 6. März waren befordert 34,968 Perſonen
Vom 7. bis 18. Marz 4,684

Summa 39,652 Perſonen.
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FamilienNachrichten.
Todesanzeige.

Heute Morgens um 6 Uhr verſchied
ſanft zu einem beſſern Leben, mein guter
Vater, der Oberamtmann Dralle zu
Schortewitz, im 70. Jahre ſeines Alters.
Statt beſonderer Anmeldung zeigt dieſen her
ben Verluſt Verwandten und Freunden mit
der Bitte um ſtilles Beileid in ſeinem und
der ſammtlichen Hinterbliebenen Namen hier-
derch ergebenſt an

Cöthen, d. 15. Maärz 1841.
der Stadtgerichts-Aktuarius Dralle.

ten, Leinenzeug, mannlichen und weiblichen
Kleidungsſtucken, und andern Effecten auf
den Antrag des Hrn. Flöthe Comp.
öffentlich an den Meiſtbietenden durch den
Herrn Auctions Commiſſarius Grawen
gerichtlich verkauft werden.

Die Eigenthumer dieſer verfallenen
Pfander werden daher hiermit aufgefordert,
entweder dieſelben zeitig vor dem Auctions-
Termine einzulöſen, oder, wenn ſie gegruün-
dete Einwendungen gegen die contrahirten
Schulden haben, ſolche dem unterzeichneten
Gerichte zur weitern Verfügung anzuzeigen,
widrigenfalls mit dem Verkaufe der Pfand-

Termin zum auctionsweiſen Verkaufe mehrerer
Viehſtucke wird hierdurch wieder aufgehoben.

Cönnern, den 16. Marz 1841.
Koönigl. Preuß. Gerichts-

Commiſſion.
duühlen- Verkauf.

Eine gute Mahlſtelle mit einem forſchen
Mahlgang (ein zweiter Gang zum Spitzen,
Schroten und Graupen iſt noch nicht völlig
fertigg, nebſt einer Wieſe in beſter Lage,
2 Morgen haltend; einem Grabe- Garten
von Morgen bedeutenden Obſt, Wei
den und Grasnutzungen und 7 Morgen
Acker, welche auf viele Jahre in Pacht geAbge W Dn

Bekanntmachungen.
Leihhaus- Auction.

Am 3. Mai dieſes Jahres und folgende
Taägte, jedesmal Nachmittags von 2 Uhr
ab, ſollen im Locale des conceſſionirten Adreß-
Hauſes des Herrn Flöthe Comp.,

große Markerſtraße No. 456. hieſelbſt, die
ſeit dem Monat September 1839 bis

abgeliefert,

ſtucke verfahren, der Pfandglaubiger wegen
ſeiner, in das Pfandbuch eingetragenen For-
derungen aus dem Kaufgelde befriediget, der
Ueberſchuß aber an die hieſige Armenkaſſe

und kein Pfand Eigenthumer
mit ſpatern Einwendungen gegen die contra-
hirte Pfandſchuld weiter gehört werden wird.

Halle, den 16. Februar 1841.
Königl. Land und Stadtgericht.

geben werden koönnen, iſt Familien Verhalt
niſſe halber zu verkaufen. Naheres bei Hrn.
Ferd. Nortzel, große Klausſtraße in
Halle.

Dem betheiligten Publikum hierdurch zur
Nachricht, daß die freie Paſſage der hohen
Bruücke bei Halle vollig wieder hergeſtellt iſt.

Halle, den 16. Maärz 1841.
Ein unverheiratheter Gaärtner, der die

ultimo Februar 1840 dort verſetzten und
Krfallenen Pfander, beſtehend in goldenen
und ſilbernen Geraäthſchaften, Uhren, Rin-
gen, Kupfer, Zinn, Meſſing, Waſche, Bet-

Wentzel.

Bekanntmachung.
Der auf den 18. d. M. im Holzhau-

ſenſchen Gute zu Kirchetlau anſtehende

Jagd mit beſchießen kann, wird ſofort ge
ſucht.

Auskunft ertheilt der Gaſtwirth Stoye.
Halle, den 17, März 1841.



Berliniſche Lebens-Verſicherungs-
Geſellſchaft.

In dem letzten Jahresberichte der Ber
lirriſchen Lebens Verſicherungs Geſellſchaft
vom 23. Januar d. J. iſt vorläufig bemerkt,
daß dieſelbe die Allerhöchſte Genehmigung
zur Ausdehnung ihrer Geſchafte auf eine
neue Verſicherungsform erwarte, die dem
Verſicherten neben dem Zweck: bei
seinem Tode dritten Personen ein be-
stimmtes Capital oder eine lebens-
längliche Rente zu hinterlassen auch
während seines Lebens nach
Ablauf gewisser im Voraus be-
stimmter Jahre, den eigenen
Genuss des versicherten Capi-
tals in Aussicht stellt, und ihm
alſo, außer den Vortheilen einer gewoöhn-
lichen Lebens Verſicherung, noch diejenigen
einer wirklichen Sparkaſſe gewahrt.

Nachdem die Allerhöchſte Genehmigung
nunmehr eingegangen iſt, können gedruckte
Exemplare ſowohl einer vollſtandigen Nach-
richt uber die Bedingungen und Vortheile
dieſer neuen Verſicherungsform als auch des,
die Grundſätze fur dieſelbe enthaltenden Nach
trags zu dem Geſchaftsplan der Geſellſchaft,
nebſt Antrags Formularen im Bureau der
Geſellſchaft (Spandauer Straße Nr. 29.)
und bei den Herren Agenten derſelben jeder-
zeit in Empfang genommen werden.

Zugleich bemerken wir mit Bezugnahme
auf unſern Rechenſchafts- Bericht vom 10ten
Juni 1839, daß die nach dem Beſchluſſe
der General Verſammlung des gedachten
Jahres feſtgeſtellten Bedingungen, unter
denen es den auf Lebenszeit bei der Geſell-
ſchaft verſicherten Preußiſchen Mili-
tair- Perſonen geſtattet iſt, die Verſiche
rung ihres Lebens auch auf Kriegsge-
fahr auszudehnen,
Exemplaren daſelbſt zu erhalten ſind.

Berlin, den 15. Marz 1841.
Direktion der Berliniſchen Lebens-

Verſicherungs Geſellſchaft.
C. W. Broſe, C, G. Bruſtlein,

F. G. von Halle, F. M. Magnus,
Direktoren.

Lobeck, General Agent.
Zur Annahme von Verſicherungen em-

pfehlen ſich:
G. W. Gäaärtner, W. A. Pfordte

Hauptagent in Halle. in Bitterfeld.
J. C. Tiemann Theod. Schreiber

in Delitz ſch. in Wettin.
Ferd. Bukow
in Alsleben.

ebenfalls in gedruckten

4

20 Pfd. guter Kappſaamen ſind zu
verkaufen beim

Gaſtwirth Troitſch
in Bennſtedt.

Handlungs- Anzeige.
Eine Partie Kattune, à Elle 2 Sgr.,

eine Partie feinen ſchwarzen Merino zu
Abendmahlskleidern à Elle 3 3 Sgr.,
Thibets in allen Farben, Umſchlagetuücher, wei
ße Zeuge zu Kleidern, eine Auswahl Hoſen-
zeuge und andere dergl. Waaren offerirt zu
ganz billigen Preiſen

P. M. Silberſchmelzes
in Radegaſt.

Jm Ornold'ſchen Geſchafte ſind ſtets
Mauer und Dachſteine aus der Brach
witzer Ziegelei zu haben.

e Stuhlrohr,um damit aufzuraäumen, zum herabgeſetz-
ten Preiſe, bei

Carl Apel jun, in Zörbig.
Aecht engl. Univerſal

Glanz-Wichſe
von G. Fleetwort in London,

in Commiſſion bei
Carl Apel jun. in Zörbig.

Ganz alten abgelagerten
Aecht Pfälzer NRauch-

Taback
zum billigſten Preis, bei

Das Möbelmagazin von
Carl Dettenborn, große Märkerſtraße
und Kuhgaſſen -Ecke, empfiehlt eine
Auswahl aller Arten Möbel, beſtehend in
Mahagoni, Birken u. a. m. zu ſehr auffal-
lend billigen Preiſen. Auch werden Möbel
gegen feſtgeſtellte Abſchlagszahlungen verkauft.
Fortwährend werden auch Möbel gegen vier-
teljährliche Pränumeration in Miethe gege-
ben. Beſtellungen von Täſchner- Arbeiten
werden daſelbſt ſchnell ausgeführt.

So eben iſt fertig geworden
Evangeliſch-Lutheriſches Ge-
ſangbuch zum Gebrauch der
Stadt Halle und der um-
liegenden Gegend.
Nebſt einem Anhange von Gebe-
ten fur die häaäusliche Andacht.
Herausgegeben von dem luthe-
riſchen Stadtminiſterio in Halle.
Elfte Auflage. 8. Preis 17 Sgr,

Halle, den 17. Marz 1841.
Buchhandlung des Waiſenhauſes.

Carl Apel jun. in Zörbig.

100 Stück hohe Roſen, theils ſchon mit

ſtehen zum billigen Verkauf, indem der
Garten geraäumt werden ſoll, bei dem Gart
ner Friedrich in Halle, Frankenplatßz
1724. oder Taubengaſſe 1773.

Jch kaufe gelbes Wachs.
Halle, d. 16. März 1841.

Voigt, Klausſtraße.
Scheuneverkauf.

Jn dem Leuckfeldſchen Anſpännergute
zu Nehlitz, ſtehet die
Scheune zum Abtragen zu verkaufen. Nahe
res ertheilt der Gaſtwirth Eſchke daſelbſt.

Mehlverkauf.
Fortwahrend in der Kuſtnerſchen Muhle

der 4 Schfl. Roggenmehl 13 Sgr. der
4 Schfl. Weizenmehl 24 Sgr. erſte Sorte
die Metze 6 Sgr. Mittelmehl die Metze
4 Sgr. Gerſtenmehl die Metze 3 Sgr. erſte
Sorte, zweite Sorte 2 Sgr. 6 Pf.

Auktion.
Um mit meinen Holzvorrathen und an-

dern Utenſilien aufzuraäumen, beabſichtige ich
dieſe auf den 25. und 26. Maärz C. a. im
Wege der öffentlichen Verſteigerung gegen
gleich baare Zahlung zu verkaufen.

Die Gegenſtände ſind hauptſächlich fol
ende

1) Eichne Fenſterſtoccke und Thurgerüße
von div. Hoöhe, Staärke und Breite.

2) Mehrere Schock kieferne, tannene,

Kronen, ſo wie Kaſtanien und Pappeln,
Zwiſſelſtanme, Sauerkirſchen, Kugel Aka
zien, Korneliuskirſchen und Pfirſichbaume,

ellerne, buchne und eichne Pfoſten von
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11/ bis 4 Zoll Starke. Febr.
3) Mehrere weißbuüchne Scheitklaftern, be Folge

ſonders zu Bauſchrauben u. dergl. ge linop

eignet. zu bl4) Mehrere Schock Bretter und Fleckhöl Kom
zer von div. Lange, Breite und Starke, liſche

5) Schieber in die Ziegelbrennereien. uber
6) Bauſchrauben, Zugwalzen u. dergl.

mehr. nach7) Röhrenbohrer, Bau, Renne, Schwang
und andere Ketten.

8) Zwei zweiſp. Wagen, einen Hambur
ger Kutſchwagen, Pferdegeſchirre, Sät 6. P
tel, Zaume, Halftern u. ſ. w. gela

9) Mehrere Centner Schiefer. Befe
Die Holzwaaren ſind ganz gut ausge

trocknet, die Utenſilien im brauchbarſten Mo
Stande. Kaufluſtige wollen ſich hier ar prov
Ort und Stelle einfinden, wo die Auktion habe
an genannten Tagen Morgens 9 Uhr ihren

Anfang hat. früheDroyßig bei Zeitz, d. 14. März 184) nicht
C. F. Bach sen. greß

Zimmermeiſter. dern
Beilage ziehr

werd
werm ſen,



Beilage zu Nr. 65.
des

Couriers, Halliſcher Zeitung fur Stadt und Land.
Donnerstag, den 18. März 1841.
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Fraukreich.
Paris, d. 12. Maärz. Der Moniteur pariſien enthalt

Folgendes: Die Nachrichten aus dem Orient haben nicht die
gaänzliche Wichtigkeit, welche ihnen dieſen Morgen gewiſſe Jour-
nale beilegen. Der Ferman, der die Bedingungen enthalt,

welche Mehemed Ali abgelehnt hat, iſt das Werk einiger
Leiter des Divans, derſelben, welche ſich bereits geweigert hat-

ten, ſich zum Widerruf des Abſetzungsfermans herzugeben der
indeß auf die Aufforderung der vier der Türkei alliirten Machte
widerrufen worden iſt. Es iſt aller Grund vorhanden, anzu-
nehmen, daß der größte Theil dieſer Mächte heute dieſelbe Ge
ſinnung hegt, welche zu jener Zeit dieſelben bewog, Schritte
bei der Pforte zu Gunſten Mehemed Ali's zu thun. Briefe

aus Wien melden, daß das öſterreichiſche Kabinet insbeſondere
ſich ganz unverholen uüber den jüngſten Hattiſcheriff beklagt und
ihn als eine förmliche Schmaälerung des von den vier Mächten
an den Tag gelegten Verlangens anſieht. Die Gutunterrich-
teten halten dafur, der Sultan werde die in dieſem Manifeſte
ausgeſprochenen Bedingungen andern wenn er die üble Wir-
kung, die daſſelbe auf ſeine Alliirten hervorgebracht hat, erfah-
ren werde. Es wird ſomit einige Zoögerung in der Löſung die-
ſer Angelegenheit entſtehen, aber endlich wird Alles geordnet
werden.

Ein Poſtſcriptum eines Briefes aus Alexandrien vom 24.
Febr. das in der Gazette du Midi mitgetheilt wird enthalt
Folgendes: Der türkiſche Geſandte reiſt morgen nach Konſtan-

tinopel zurück, und Kommodore Napier iſt entſchloſſen, hier
zu bleiben, bis Alles beendigt ſein wird. Derſelbe hatte ein

Kommando in der chineſiſchen Expedition verlangt. Das eng-
liſche Dampfboot hatte ihm eine Weigerung ſeiner Regierung
uüverbracht.

Der Herzog von Aumale iſt heute Morgen 5 Uhr
nach Afrika abgereiſt.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 10. März. Aus Portsmouth wird unterm

6. März gemeldet, die Kriegsſchiffe Judas und Twed ſeien aus
gelaufen, um ſich nach Spithead zu begeben und dort weitere
Befehle zu erwarten. Sie ſollen nach Amerika beſtimmt ſein.

ausge Aus Sherneß meldet man unterm 8., daß die Kriegsſchiffe
barſten Monarch und Vernon den Befehl erhalten haben, ſich zu ver-
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ier am provantiren und nach Spithead zu begeben. Es heißt, dieſelben
Auktion haben eine Beſtimmung nach Amerika-
r ihre London, d. 10. März. Der Globe beharrt bei ſeiner

früheren Meinung, daß der Friede mit den Vereinigten Staaten
134) nicht würde unterbrochen werden, er ſehe nichts in dem Kon-
en. greß-Bericht, was ihn bewegen könne, ſeine Meinung zu än-
r. dern da die Möglichkeit einer Unterbrechung der friedlichen Be
ilage ziehungen zwiſchen England und Frankreich entfernt worden, ſo

werde ſich die Kriegspartei in Amerika um ſo geneigter finden laſ-
ſen, vernunftigen Vorſtellungen Gehör zu geben. Anders äußert

ſich die Times, die abermals in einem langen Artikel dem Mini-
ſterium mit Bitterkeit die Unzulanglichkeit der Vermehrung der
Truppenmacht zum Vorwurf macht und mit Rückſicht auf die
New Yorker Nachrichten die Frage aufwirft, ob das Melbour-
neſche Kabinet waffnen werde oder nicht? Sehr ausfuührlich
ſpricht ſich die Morning Chronicle uber die Amerikaniſche Ange-
legenheit aus; man halt ihren Artikel fur den Ausdruck der An
ſichten des Kabinets, und glaubt, daß die von demſelben an den
Engliſchen Geſandten in Waſhington ertheilten Jnſtructionen
dieſer gemäßigten, aber feſten Auseinanderſetzung der Morning
Chronicle entſprechen durften.

Jtalit en.Bologna, d. 27. Febr. Nach Briefen aus Rom ſoll ein
Attentat gegen die Königin Chriſtine verübt worden
ſein. Ein ſpaniſcher Karliſt iſt, wie man ſagt, uüber ſie herge-
ſtuürzt, und hat ſie beim Halſe ergriffen, um ſie zu erdroſſeln.
Die anweſenden Perſonen haben ſich auf der Stelle dieſes Wu
thenden bemachtiget und ihn den Händen der Autorität ubderge-
ben. Marie Chriſtine hat durchaus nicht gelitten, und der Kar-
liſt, bei welchem man keine Waffe gefunden hat, iſt um ſo mehr
als wahnſinnig betrachtet worden als er offenbare Zeichen von
Ueberſpannung gab.

Spanien.Madrid, d. 5. März. Als die Tripelregentſchaft bezeich
net man nun unverholen Espartero, Arguelles und Go-
mez Becerra. Die Regierung ſoll Berichte über Gährungen
in Valencia, Caſtellon de la Plana, Alicante und Murcia er
halten haben, die durch die Sperrung der Verſammlungsorte
der geheimen Geſellſchaften veranlaßt worden ſind. Die zu
Ocana liegenden Truppen haben Befehl erhalten, ſich nach Va
lencia zu begeben.

T ürke i.Von der tuürkſchen Grenze, d. 24. Febr. Die
mit dem oſterreichiſchen Dampfboote Lodovico hier eingegangenen
Nachrichten aus Syrien lauten ſehr erfreulich und wi-
derlegen alle von den Anhängern Mehmed Ali's ausge-
ſtreuten Geruchte ulber den Zuſtand der Anarchie, worin der
Abmarſch der ägyptiſchen Armee das Land geſturzt habe.
Die Briefe aus Beirut vom 11. Februar geben eine er-
freuliche Schilderung von dem Zuſtande des Landes. Die
Ruhe iſt uüberall wiederhergeſtellt, und die Ordnung kehrt all-
mälig in die verſchiedenen Verwaltungszweige zuruck. Auch der
Handel belebt ſich wieder. Shyrien iſt jetzt vollſtändig von den
ägyptiſchen Truppen geräumt. Jbrahim Paſcha iſt in Gaza
ernſtlich erkrankt und wird von dem erſten Arzte der engliſchen
Flotte behandelt. Man fuürchtet bei ſeiner bekannten Unmaßigkeit
fur ſein Leben.

Amerika.Newyork, d. 16. Febr. Der Bericht der Kommiſſton der
auswärtigen Angelegenheiten, deſſen wir geſtern Erwähnung ge-
than und der von Hrn. Pickens verfaßt worden iſt, erklärt ſich
zunächſt uöber den Thatbeſtand, der der Mac Leo d'ſchen Affaire



zum Grunde liegt. Das nordamerikaniſche Dampfſchiff Caro
line war zu einer Fahrt nach Fort Schloſſer, amerikapiſches
Territorium auf NavyJsland, engliſchem Beſitzthum, beſtimmt.
Es wurde hier von den Engländern, an deren Spitze Mac
Leod, unter dem Vorwand der Contrebande, in Brand geſteckt.
Der Berichterſtatter fuhrt nun zuerſt an, daß, wenn auch im
Schiffe Contrebande geweſen, was er indeß laäugnet, ſolches doch
kein Grund geweſen ſei, in ein fremdes Territorium einzufallen.
Wenn man engliſcher Seits behaupte, Fort Schloſſer ſei nur
dem Namen nach amerikaniſches Beſitzthum, ſo könne daſſelbe
von NavyJsland, als engliſchem Beſitzthum, behauptet wer-
den. Die auf dieſer Jnſel verſammelten Jndividuen (kanadiſche
Jnſurgenten) haben ſich zu jener Zeit eben ſowohl gegen die ka
nadiſchen Behörden aufgelehnt gehabt, wie die Burger der Union
den Behörden der vereinigten Staaten Widerſtand geleiſtet ge
habt haben. Auch die von dem engliſchen Geſandten behauptete
Seerauberei der Caroline wird gelaääugnet, zugleich aber bemerkt,
daß wenn dieſes Schiff auch ſolchen Zweck gehabt habe, es doch
durch die Souverainetät der Union geſchuützt worden ſei, ſobald
es deren Boden beruhrt habe. Die Behörden von Kanada hat
ten Vorſtellungen bei den Behörden von Newyork und denen der
vereinigten Staaten erheben müſſen. Jn dieſem Falle wurde man
in gleichem Verhältniſſe unterhandelt haben aber man habe die
Union demüthigen wollen. Der engliſche Geſandte behaupte, die
Behoöörden, welche die Caroline in Brand geſteckt, haben im
Auftrage der engliſchen Regierung gehandelt. Geſchahe ſolches
zum erſten Male, ſo wurde man amerikaniſcher Seits weniger
davon afficirt worden ſein, aber die engliſchen Regierungen näh-
men in allen Beziehungen zwiſchen beiden Ländern eine fur den
Stolz und die Unabhängigkeit eines freien Volkes empoörende Ar
roganz an. Der Berichterſtatter bemerkt, er kenne kein interna-
tionales Geſetz, das aus dem Grunde jemanden von einer Strafe
wegen eines begangenen Verbrechens befreien könne, weil er eng
liſcher Unterthan ſei, oder weil er dieſes Verbrechen auf Anſtif
tung, oder auf Befehl engliſcher Behörden begangen habe. Ware
man im Krieg mit England begriffen geweſen, ſo wurde Mac
Leod als Kriegsgefangener zu behandeln geweſen ſein, da aber
das Verbrechen deſſen Mac Leod angeklagt worden, in Frie-
denszeit begangen worden ſei, ſo ſei es eben ein gewöhnliches
Verbrechen und die Tribunäle des Staates Newyork ſeien kom-
petent, es zu richten. Auch ſei dieſes Verbrechen nur ein lokales
und deßhalb ganz und gar zur Kompetenz der Behörden von Rew-
yvork geeignet. Wenn der engliſche Geſandte behaupte, Mac
Leod ſei unſchuldig und nur auf das Zeugniß einiger, außer dem
Geſetze befindlicher Kanadier ins Gefängniß geworfen worden, ſo
könne ſolches möglich ſein; aber die Jury habe nur daruber zu
entſcheiden. Das Recht eines Staates, die auf ſeinem Territo
rium begangenen Verbrechen zu beſtrafen, ſei mit ſeiner Souve-
rainität verknupft. Mac Leod ſei nicht in Kraft eines Vertrags
reklamirt worden, und die vollziehende Gewalt habe nur die ihr
von der Conſtitution ubertragenen Befugniſſe. Schließlich be
merkt der Berichterſtatter, daß man mit England in noch ande-
xen Differenzen begriffen ſei, die das Jntereſſe an dieſer Frage
erhöhen. Die Frage wegen der Grenzſtreitigkeiten mit Eng-
land in dem Staate Maine ſei noch unentſchieden, England
maße ſich, unter dem Vorwande, den Sclavenhandel zu verhin-
dern, die Viſitation amerikaniſcher Schiffe an, welches Verfah-
ren, wenn man dabei beharre, nothwendiger Weiſe den ameri-
kan. Handel von der afrikan. Küſte verſcheuchen muſſe. England
gehe mit einem grenzenloſen Ehrgeize auf die Erreichung ſeiner
Zwecke aus, und ſelten noch habe es in einem Jntereſſenſtreite irgend

einer Macht nachgegeben. Es biete jetzt der civiliſirten Welt
das Schauſpiel der größten Militair- und Handelsmacht dar,
die man je gekannt habe. Hier folgt eine Schilderung der Stel

wowona e

lung Englands als Handels und Seemacht. Der Berichterſtat
ter meint, die Stellung Englands als Seemacht in allen Welt.
theilen komme einer Million Soldaten gleich. Der Frieden ſei
fur Amerika von großer Wichtigkeit, und man hoffe von Herzen,
daß die Ruhe der Welt nicht geſtört werden möge; aber keine
Rückſicht dürfe die vereinigten Staaten bewegen, ſich von irgend
einer Macht in der Welt fortdauernde Unbilden gefallen zu laſſen.
Die Kommiſſion ſpricht ſchließlich den feſten Glauben und die Hoff
nung aus, daß alle dieſe ſchwierigen Punkte ehrenhaftig und
freundſchaftlich ausgeglichen werden mögen.

Vermiſchtes.Stolberg am Harz, d. 13. März. Mit hoher
Genehmigung ſoll in einem der herrſchaftlichen Gebäude auf
dem Eichenforſt, einem durch eine ausgezeichnet ſchöne
Ausſicht und geſchmackvolle Anlagen ſehr anziehenden, eine
kleine Stunde ſüdweſtlich von hier gelegenen Punkte des Un
terharzes, für die Sommer Monate eine Speiſe- und Schenk-
wirthſchaft etablirt werden, welche den Zweck hat, dem beſu-
chenden Publikum die noöthige Bequemlichkeit und durch dieſe
Erhöhung des Vergnügens zu verſchaffen. Von den Harzrei-
ſenden insbeſondere wird dieſe Einrichtung mit großer Freude
aufgenommen werden, da auf dieſem Theile des Unterharzes
ſich kaum eine zweite Stelle finden dürfte, welche dem Freunde
der Natur eine ſo ſchöne und großartige Ausſicht bis zu dem
Thüringerwalde hin gewahrt.

2 2Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde,.

Halle, den 16. März.
Weizen thl. 17 ſgr. 6 pf. bis I thl. 24 ſgr. 9Roggen 1 1 5 6 ſoSerſte 226 e 25 4Hafer 15 20Magdeburg, den 16. März. (Nach Wispeln.)
Weizen 38 47 tbl. Gerſte 324 24 thb
Roggen 31 822 Hafer 174 19

Waſſerſtand zu Halle
am 16. März.

Oberhaupt 7 Fuß 5 Zoll.
Unterhaupt 11 Fuß 2 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 16. März Nr. 20 und 1 Zoll,

Fremden-Liſte.
Angekommene Fremde vom 16. bis 17. März.

Jm Kronprinzen: Se. Kgl. Hoheit der Erbgroßherzog v. Sachſen
Weimar m. Suite a. Weimar. Die Hrrnu. Profeſſ. Gebr. Grimm u.
Hr. Kaufm. Weſener a. Berlin. Hr. Kaufm. Daumer a. Frank

Stadt Zürich: Hr. Kaufm. Friedländer a. Berlin. Hr.
g. Leipzig. Hr. Kaufm. Frank a. Aachen. Hr. Kaufm. Bartels a.
Apolda. Die Hrrn. Kaufl. Eggert u. Gruber, Hr. Major Schu
mann, die Hrru. Juſtiz- Commiſſ. Horch u. Göper a. Magdeburg.
Hr. Kaufm. Knies a. Nordhauſen.
furt. Fräul. v. Plötz a. Sangerhauſen

Hr. Partik. Wunderlich a. Er

Goldnen Ring: Hr. Proviantmſtr. Lemke a. Weißenfels. Hr. Lehrer
Schürer a. Leipzig. Hr. Kaufm. Müller a. Wurz6 Hohlweg a. Apolda. t besourg. s Kanem.

oldnen Löwen: Hr. Kaufm. Skteger a. Berlin. Hr. Dr. Häring a.Hr. Kaufm. Herbſt a. Nordheim, Hr. rege Thiel

Berlin.
Stadt Hamburg: Die Hrrn. Fabr. Herzberg u. Meikatt a. Suhk. Hr.

Kaufm. Lebert a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Heiſe a. BerliPartik. Aue a. Strelitz. Hr. Stud. Bethge a. en t r
Goldne Kugel: Hr. Kaufm. Blume a. Harzgerode. Hr. Kaufm.

Zimmer a. Naumburg. Hr. Pferdehdlr. ReiFrankenberg a. Magdeburg ſerdeh inach a. Harbarg. Dem.

Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Hefner a. Damm Hr. Kaufm. Gott-
ſchalk a. Frankfurt. Hr. Conditor Fiedler a. Wittenbe FadLange a. Elberfeld s Wittenberg Hr. Sabr.
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